
DAS VERKAUFSPERSONAL MUSS IM ZWEIFELSFALL EINEN AUSWEIS VERLANGEN.

DAS GESETZ  VERBIETET   DEN 
VERKAUF VON: 

WEIN, BIER UND APFELWEIN 
AN UNTER 16-JÄHRIGE

SPIRITUOSEN, APERITIFS
UND ALCOPOPS
AN UNTER 18-JÄHRIGE

ZIGARETTEN UND TABAKWAREN
AN UNTER 18-JÄHRIGE
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